
Leben mit pflegebedürftigen Kindern

anders
als gedacht

„Nur wir meinen, sie müssen 
  anders sein – sie leben in ihrer Welt 
     und nehmen sie, wie sie ist.“

Die Menschenrechte  
gelten universell für alle 
Menschen. Konkretisiert 
werden sie durch die 
 Vereinten Nationen in 
der UN-Konvention für 
die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und 
der UN-Kinderrechtskon-
vention. Deutschland hat 
sich mit der Unterzeich-
nung verpflichtet, alle 
Maßnahmen zu treffen,  
um Menschen mit Behin-
derungen den gleich-
berechtigten Genuss aller 
Grundfreiheiten zu 
 ermöglichen und den 
Anspruch von Kindern 
auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung 
zu  sichern.

Mutter eines Kindes mit frühkindlichem Autismus
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AudiodateienAusstellung im Netz

Hört man den Begriff „pflegebedürftig“, denkt man meist an ältere Menschen. 
Dass es deutschlandweit auch mehr als 113 000 Kinder und Jugendliche mit zum 
Teil erheblichem Pflegebedarf gibt, ist eher unbekannt. Die Ursachen der 
 Pflegebedürftigkeit unterscheiden sich deutlich von denen der Erwachsenen.  
Es sind andere Krankheitsbilder, angeborene Erkrankungen oder bei der  Geburt 
erworbene Behinderungen, manchmal auch die Folge von Unfällen. 

Fast alle Kinder werden durch ihre Familien zu Hause versorgt. Demzufolge 
 richtet sich der Familienalltag hauptsächlich nach den Versorgungserfordernissen 
des Kindes – und wird dadurch kompliziert. Vielen Familien gelingt es, die  
Herausforderungen im Alltag erfolgreich zu bewältigen, doch dies  erfordert Kraft 
und Unterstützung. Es gibt zwar ein umfassendes Hilfesystem, aber sehr oft  
ist es schwierig, die wirklich passende und entlastende Hilfe zu finden.


